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Kurzbeschreibung:

UVV siehe:

DGUV Vorschrift 25 - Unfallverhütungsvorschrift - Überfallprävention

Die DGUV Vorschrift 25 (DGUV V 25) ist eine Unfallverhütungsvorschrift, die sich
mit der Überfallprävention befasst. Sie richtet sich an Unternehmen und
beschäftigt sich mit Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten vor Überfällen und
Gewalttaten am Arbeitsplatz.

Die Vorschrift legt fest, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, eine
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, um potenzielle Risiken für Überfälle zu
identifizieren. Auf Basis dieser Beurteilung müssen geeignete Schutzmaßnahmen
entwickelt und umgesetzt werden. Dazu gehören unter anderem die Sicherstellung
angemessener Beleuchtung, die Installation von Sicherheitskameras und
Alarmvorrichtungen sowie die Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit
Konfliktsituationen.

Besondere Aufmerksamkeit wird auf Branchen gelegt, in denen ein erhöhtes Risiko
für Überfälle besteht, wie z.B. Tankstellen, Banken oder Einzelhandelsgeschäfte.
Die DGUV Vorschrift 25 enthält spezifische Anforderungen für diese Bereiche, um
die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten.

Die Einhaltung der DGUV Vorschrift 25 ist verbindlich für Unternehmen, die mit
dem Risiko von Überfällen konfrontiert sind. Sie dient dem Schutz der
Beschäftigten vor Gewalttaten am Arbeitsplatz und trägt dazu bei, Unfälle und
Gesundheitsschäden zu verhindern. Verstöße können arbeits- und
versicherungsrechtliche Konsequenzen haben.

Gruppe:   UVT-Vorschriften
Stand:      01.08.2020
Volltext:   DGUV V25

Begriff:

DGUV Vorschrift 25 - Unfallverhütungsvorschrift - Überfallprävention

Die DGUV Vorschrift 25 (DGUV V 25) ist eine Unfallverhütungsvorschrift, die sich
mit der Überfallprävention befasst. Sie richtet sich an Unternehmen und
beschäftigt sich mit Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten vor Überfällen und
Gewalttaten am Arbeitsplatz.

Die Vorschrift legt fest, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, eine

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/4081/ueberfallpraevention?c=13
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Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, um potenzielle Risiken für Überfälle zu
identifizieren. Auf Basis dieser Beurteilung müssen geeignete Schutzmaßnahmen
entwickelt und umgesetzt werden. Dazu gehören unter anderem die Sicherstellung
angemessener Beleuchtung, die Installation von Sicherheitskameras und
Alarmvorrichtungen sowie die Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit
Konfliktsituationen.

Besondere Aufmerksamkeit wird auf Branchen gelegt, in denen ein erhöhtes Risiko
für Überfälle besteht, wie z.B. Tankstellen, Banken oder Einzelhandelsgeschäfte.
Die DGUV Vorschrift 25 enthält spezifische Anforderungen für diese Bereiche, um
die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten.

Die Einhaltung der DGUV Vorschrift 25 ist verbindlich für Unternehmen, die mit
dem Risiko von Überfällen konfrontiert sind. Sie dient dem Schutz der
Beschäftigten vor Gewalttaten am Arbeitsplatz und trägt dazu bei, Unfälle und
Gesundheitsschäden zu verhindern. Verstöße können arbeits- und
versicherungsrechtliche Konsequenzen haben.

Gruppe:   UVT-Vorschriften
Stand:      01.08.2020
Volltext:   DGUV V25

Begriff:

DIN EN 12581 - Beschichtungsanlagen - Tauchbeschichtungsanlagen und
Elektrotauchbeschichtungsanlagen für organische flüssige
Beschichtungsstoffe - Sicherheitsanforderungen

Gruppe:   DIN-Normen (incl. ISO, EN, etc.)
Stand:      01.02.2011
Volltext:   DIN EN 12581

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/4081/ueberfallpraevention?c=13
https://www.beuth.de/de/norm/din-en-12581/133412035
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Haftungsausschluss:

Die QHSE Akademie GmbH übernimmt keine Haftung auf Aktualität, Richtigkeit
und Vollständigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies
gilt nicht, wenn uns vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist.
Die Inhalte wurden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt und nach bestem
Gewissen erstellt. Dennoch kann die inhaltliche Richtigkeit, insbesondere bei
komplexen Themen nicht gewährleistet werden, so dass wir den Nutzern
empfehlen, bei wichtigen Informationen bei den zuständigen Stellen anzufragen
oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Sie können eine aktuelle Version dieses Dokumentes hier herunterladen:
https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php? GUID=30B69395

Das gesamte Lexikon finden Sie hier:
https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister

https://www.qhse-akademie.de
https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php?GUID=30B69395
https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister

